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Zum Titelbild

Zwei aktuelle Ereignisse haben die Auswahl
des Titelbildes beeinflusst. Nehmen wir die
Umweltschutzdebatte im Nationalrat voraus. Die
Erkenntnis, dass unsere Umwelt (soll sie uns
weiterhin Lebensraum bieten) eines gesetzlichen

Schutzes bedarf, hat sich bald in allen
Kreisen durchgesetzt. Das Abstimmungsergebnis

spricht dazu eine deutliche Sprache. Die
Landwirtschaft wird durch einige Bestimmungen
Einengungen in ihrer Handlungsweise in Kauf
nehmen müssen. Ich denke dabei vor allem an
die Verwendung von Unkraut- und
Schädlingsbekämpfungsmitteln, weiterer chemischer
Hilfsmittel und der Dünger. Obgleich in den letzten
Jahren das umweltgerechtere Denken und Handeln

vielen Landwirten selbstverständlich
geworden ist, werden nach wie vor grössere und
kleinere Sünder, sei es aus Nachlässigkeit oder
Profitgier, gegen alle Vernunft handeln. Dass
solche «Nestbeschmutzer» mit Bestrafung
rechnen müssen, kann nur im Sinne derjenigen
Berufskollegen sein, welche sich um einen
umweltgerechten Einsatz der modernen
Produktionsmittel bemühen. Nach wie vor wird zudem
die Gefahr bestehen, dass die Landwirtschaft
für Sachen angeklagt und verurteilt wird, für die
sie gar nicht verantwortlich gemacht werden
kann. Stellvertretend für vieles sei nur die
umstrittene Klärschlammverwertung als Beispiel
erwähnt.
Bei allen Bedenken, welche gegen das neue
Gesetz aufkommen können, müssen wir uns
den Zweckartikel vor Augen halten, der nichts
anderes will, als Menschen, Tiere und Pflanzen
in ihrer Lebensgemeinschaft und ihren Lebensräumen

gegen schädliche und lästige
Einwirkungen schützen und die Fruchtbarkeit des
Bodens erhalten. Zu dieser Forderung müssten wir
alle ja sagen können.
Den zweiten Anhaltspunkt hat mit eine Ausstellung

von Zweiachs-Mähern auf der Bergbauern-
schule «Hondrich» gegeben. An dieser von der
Maschinenberatungsstelle organisierten
Ausstellung waren alle auf dem Schweizer Markt
vertretenen Typen mit ihrem Zubehör zu sehen.
Auf einem kleinen Parcours wurden zudem in

objektiver Weise deren Wendigkeit durch einen
Lehrling der Schule demonstriert.
Ungeschminkte und zielsichere Kommentare der
Organisatoren, sei es über technischen Belange
oder wirtschaftliche Fragen, waren echte
Entscheidungshilfen. Nur schade, dass nicht auch
die Besucher der sich nun in rascher Folge
ablösenden regionalen Ausstellungen von derartigen

Entscheidungshilfen profitieren können.
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Abkipp- und Zubringerband
Stabkette, Kratzboden o. Gummigurt

Aufsammelband
ausstossbar von 3,3 bis 5,3m

Gebläsezubringer mit Gummigurte

AI/zweck-Stabkettenförderer
(für Si/ohöhen bis 5m)

Roiienkette-Hochförderer
bis Si/ohöhen von 6,5m

Abladen und Fördern
mit leistungsfähigen Geräten vom Spezialisten

Fabrik für Förder- und
A ufbereitungsanlagen

3422 Kirchberg, Tel. 034 451444

Abladeband für lose Anlieferung

Gummi-Förderbänder Gurt flach,
muldenförmig oder Wellenkante

Hochsilo-Steilförderer
bis Silohöhen von 10,3m
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